
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Evolon AG 
Beundengasse 1 
3250 Lyss 
 
032 387 02 22 
na@evolon.ch 
evolon.ch 

Zubehör für den Netzanschluss 
Hausanschlusskasten und  
Kabeldichtelemente 
 

Beim Anschluss von Verbrauchs- oder Energieerzeugungsanlagen (EEA) benötigt es einen Hausan-
schlusskasten (HAK) und ein Kabelabdichtelement, damit kein Wasser ins Haus eindringt. Wir lie-
fern und montieren Ihnen diese Bestandteile. 
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Folgende Leistungen können für Verbrauchs- und Energieerzeugungsanlagen (EEA) bestellt wer-
den: 

 Hausanschlusskasten (Kauf und Montage) 
 Installation des Hausanschlusskasten resp. des Anschlussüberstromunterbrechers im Hausin-

nern auf Kundenwunsch 
 Hausanschlusskasten versetzen (bei einem bestehenden Gebäude) 
 Kabelabdichtelement für die Abdichtung der Kabeleinführung 

 

1. Hausanschlusskasten 
 
Der Kunde übernimmt den Hausanschlusskasten in sein Eigentum. 

1.1 Hausanschlusskasten im Haus 
 
Falls der Kunde die Installation des Hausanschlusskasten resp. des Anschlussüberstromun-
terbrechers ausdrücklich im Hausinnern wünscht, wird ein Zuschlag erhoben. Der Zuschlag 
wird einerseits erhoben, um die zusätzlichen Kosten der längeren Kabeleinführung zu de-
cken und andererseits, um den betrieblichen Mehraufwand infolge des eingeschränkten Zu-
gangs im Störungsfall (Störungssuche) abzugelten. 

1.2 Hausanschlusskasten versetzen 
 
Dieses Produkt umfasst die Leistungen für das Versetzen eines Hausanschlusskastens bei 
einem bestehenden Gebäude. Weitere Leistungen, wie ein neuer oder grösserer Hausan-
schlusskasten, dessen Versetzung ins Haus (eingeschränkter Zugang), ein Erdband etc. wer-
den zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Arbeiten müssen in einem Arbeitsschritt (eine An­ 
und Rückfahrt) erfolgen. Widrigenfalls wird für jede zusätzliche An­ und Rückfahrt eine Pau-
schale in Rechnung gestellt. Die installationsseitigen Anpassungen, allfällige Arbeiten an 
den Anlagen im Eigentum des Kunden (Tiefbau) sowie die Erstellung des Anschlusses sind in 
dieser Dienstleistung nicht enthalten. Eine Anpassung (Verlängerung oder Kürzung) des Ka-
bels ist im Preis inbegriffen. Die Auslösung erfolgt mittels einer Installationsanzeige durch 
den vom Kunden beauftragten Elektroinstallateur. 

1.3 Kabelabdichtelement 
 
Dieses Produkt umfasst ausschliesslich der Abdichtung des Innern des Kabelschutzrohres 
durch ein Abdichtelement. Das Abdichtelement dient nicht als Ersatz für den Entwässe-
rungsschacht. Die Aussenabdichtung der Rohranlage (Rohreinführung) ist bauseits zu erstel-
len. Die Rohranlage muss winkelgerecht, ohne Flexbogen und nach Absprache mit der Evo-
lon AG installiert sein. Damit die Arbeit fachgerecht ausgeführt werden kann, muss die Ge-
bäudeerschliessung aus Polyethylen (PE) Kabelschutzrohren bestehen. In der Rohranlage 
darf sich nur das Netzkabel befinden (1 Kabel). Die Evolon AG behält sich in besonderen Fäl-
len das Recht vor, eine Bestellung nicht anzunehmen und auf die Ausführung zu verzichten.  

Dies beispielsweise dann, wenn zwischen Netzanschlusspunkt und Hauseintritt ein grosses 
Gefälle vorhanden ist und auf die Arbeit keine Garantie gegeben werden kann. 
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Die Evolon AG garantiert die Dichtigkeit der Abdichtung während fünf Jahren ab der Realisie-
rung und haftet während der Garantiedauer für Schäden durch eindringendes Wasser von 
maximal CHF 5000.00. Die Evolon AG kann, auf Wunsch des Kunden auch individuelle Lö-
sungen anbieten. Diese werden gemäss Aufwand in Rechnung gestellt. 

2. Preisinformationen 

2.1 Hausanschlusskasten (in CHF) 
Grösse exkl. MwSt. 

160 A 468.00 

250 A 1'495.00 

400 A 1'690.00 

 

2.2 Hausanschlusskasten im Haus (in CHF) 
Ort HAK exkl. MwSt. 

Im Aussenkasten / öffentlicher Bereich 0.00 

Im Haus 450.00 

 

2.3 Hausanschlusskasten versetzen (in CHF) 
Kabelquerschnitt exkl. MwSt. 

Kabel bis 25 mm2 800.00 

Kabel 50 mm2 900.00 

Kabel 95 mm2 1'000.00 

Kabel 150 mm2 1'100.00 

Kabel 240 mm2 1'200.00 

 

2.4 Kabeldichtelement (in CHF) 
Abdichtung für Kabeleinführung exkl. MwSt. 

Abdichtelement inkl. Montage 220.00 

Die Preise werden jeweils nach dem aktuell gültigen MwSt.-Satz verrechnet. 

 

Zuzüglich Bautrocknung, Räumung und Entsorgung und neuerlicher Abdichtung. Vorbehalten 
bleiben Fälle höherer Gewalt sowie die Beschädigung durch Dritte oder den Eigentümer selbst 
z. B. durch einen späteren Einzug von Kommunikationsleitungen oder anderweitige unsachge-
mässe Handlungen. 
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3. Ergänzende Bestimmungen 
 
Es gelten die: 

 Allg. Geschäftsbedingungen (AGB) der Evolon AG 
 Evolon AG für den Netzanschluss, die Netznutzung und die Lieferung elektrischer Energie 
 Werkvorschriften BE / JU / SO (WV)/ www.werkvorschriften.ch 

Die Evolon AG kann die Preise unter Berücksichtigung der gesetzlichen und regulatorischen 
Vorgaben einseitig festlegen. Preisanpassungen bedürfen keiner Kündigung des Vertrags. 


